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Teil AT Allgemeiner Teil

§ 1 Gegenstand der Versicherung

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten
a) Anlagen und Geräte gemäß Teil Hardware (HW);
b) Programme, Daten und Datenträger gemäß Teil Softwa-
re (SW) - sofern vereinbart;
c) Mehrkosten und/oder Ertragsausfall gemäß Teil Mehr-
kosten und Ertragsausfall (ME) - sofern vereinbart.

§ 2 Versicherte Schäden und Gefahren

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für Sachschäden
an versicherten Sachen durch vom Versicherungsnehmer
oder dessen Repräsentanten nicht rechtzeitig vorhergese-
hene Ereignisse und bei Abhandenkommen versicherter
Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder
Plünderung.

Entschädigung wird geleistet für Beschädigungen oder
Zerstörungen (Sachschäden) insbesondere durch

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit;

b) Überspannung, Induktion, Kurzschluss;
c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung sowie
Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosion (ein-
schließlich der Schäden durch Löschen, Niederreißen,
Ausräumen oder Abhandenkommen infolge eines dieser
Ereignisse);
d) Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung;
e) Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus;
f) höhere Gewalt;
g) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler.

2. Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile)
der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine ver-
sicherte Gefahr nachweislich von außen auf eine Aus-
tauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise auszutau-
schende Einheit) oder auf die versicherte Sache insgesamt
eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so ge-
nügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Scha-
den auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von au-
ßen zurückzuführen ist. Für Folgeschäden an weiteren
Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet.
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3. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen keine Entschädigung für Schäden
a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen
Repräsentanten;
b) durch Kriegsereignisse jeder Art oder innere Unruhen;
c) durch Terrorakte;
d) durch Kernenergie*), nukleare Strahlung oder radioak-
tive Substanzen;
e) die während der Dauer von Erdbeben als deren Folge
entstehen;
f) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte
vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an
weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung
geleistet. Nr. 2 bleibt unberührt.

4. Ist der Beweis für das Vorliegen einer der Ursachen ge-
mäß Nr. 3 b) bis e) nicht zu erbringen, so genügt die über-
wiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf eine
dieser Ursachen zurückzuführen ist.

5. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen außerdem keine Entschädigung für Schäden,

5.1. für die ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händ-
ler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzu-
treten hat;

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der
Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach
Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den Scha-
den einzutreten hat und bestreitet der Dritte dies, so behält
der Versicherungsnehmer zunächst die bereits gezahlte
Entschädigung.

§ 67 VVG gilt für diese Fälle nicht. Der Versicherungs-
nehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und nach den
Weisungen des Versicherers außergerichtlich und erfor-
derlichenfalls gerichtlich geltend zu machen.

Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versiche-
rungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt
oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Scha-
denersatz leistet.

5.2. für die der Versicherungsnehmer als Hersteller oder
Lieferant gegenüber seinem Vertragspartner einzutreten
hat oder ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabreden
einzutreten hätte.

Werden eigene Erzeugnisse des Versicherungsnehmers
versichert, die dieser in seinem Betrieb verwendet, so lei-
stet der Versicherer keine Entschädigung für Schäden, für
die bei Fremdbezug der Hersteller oder Lieferant einzu-
treten hätte.

6. Im Sinne dieser Bedingungen gilt:
a) Einbruchdiebstahl ist das Einbrechen, Einsteigen oder
Eindringen des Diebes mittels falscher oder gestohlener
oder geraubter richtiger Schlüssel oder anderer Werk-
zeuge in ein Gebäude oder einen Raum eines Gebäudes.
b) Raub ist die Anwendung oder Androhung von Gewalt
gegen den Versicherungsnehmer, seine Angehörigen oder
Arbeitnehmer, um deren Widerstand gegen die Wegnahme
versicherter Sachen auszuschalten.
c) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemä-
ßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das
sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.
d) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes
auf Sachen.
e) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende
Kraftäußerung.

f) Leitungswasser ist Wasser, das aus fest verlegten Zu-
oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung, aus son-
stigen mit dem Rohrsystem fest verbundenen Einrich-
tungen der Wasserversorgung, aus Anlagen der Warm-
wasser- oder Dampfheizung, aus Sprinkler- oder Berie-
selungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten ist.
g) Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder
Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser,
ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind,
Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der
Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung
oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

§ 3 Versicherungsort, Freizügigkeit, Transport

1. Versicherungsschutz innerhalb des Versicherungsortes
Versicherungsschutz besteht innerhalb des Versicherungs-
ortes. Versicherungsorte sind
a) die im Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebs-
grundstücke.
b) auch unbenannte Betriebsgrundstücke des Versiche-
rungsnehmers innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
bis zu einer Höchstentschädigung von 25.000 EUR.
Versicherungsschutz besteht auch, während die versi-
cherten Sachen innerhalb des Versicherungsortes trans-
portiert oder bewegt werden.

Es besteht Freizügigkeit zwischen den Versicherungsorten.
Vereinbarte Höchstentschädigungen bleiben hiervon un-
berührt.

2. Versicherungsschutz außerhalb des Versicherungsortes
2.1. Versicherungsschutz besteht gemäß Teil HW
a) in der Reparaturfirma innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland für versicherte Sachen im Zusammenhang
mit der Behebung ersatzpflichtiger Schäden;
b) während der Transporte zwischen den Versiche-
rungsorten gemäß Nr. 1, sowie auf den Wegen zu und von
der Reparaturfirma (gemäß a)).
c) soweit dies im Versicherungsvertrag vereinbart ist, auch
außerhalb der Betriebsgrundstücke gemäß Nr. 1 weltweit.

2.2 Versicherungsschutz besteht - sofern vereinbart - ge-
mäß Teil SW,
a) für die Datenfernübertragungseinrichtungen und -lei-
tungen, welche die Betriebsgrundstücke gemäß Nr.1 ver-
binden;
b) für Sicherungsdaten/-träger in deren Auslagerungsstät-
ten, sowie auf den Verbindungswegen zwischen den Be-
triebsgrundstücken und den Auslagerungsstätten.
c) soweit dies im Versicherungsvertrag vereinbart ist, auch
außerhalb der Betriebsgrundstücke gemäß Nr.1 weltweit.

2.3. Versicherungsschutz besteht - sofern vereinbart - ge-
mäß Teil ME auch außerhalb der Betriebsgrundstücke ge-
mäß Nr. 1 weltweit.

2.4. Die Höchstentschädigung außerhalb des Versiche-
rungsortes (gemäß Nrn. 2.1 bis 2.3.) beträgt je verein-
bartem Vertragsteil (Hardware, Software, Mehrkosten und
Ertragsausfall) 20 % der im jeweiligen Vertragsteil do-
kumentierten Versicherungssumme - insgesamt für alle
drei Vertragsteile jedoch nicht mehr als 500.000 EUR.

3. Versicherungsschutz besteht jedoch nicht für Umzüge,
die zwischen den Betriebsgrundstücken oder außerhalb
von Betriebsgrundstücken durchgeführt werden.

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die
Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen
ab.
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§ 4 Angleichung der Prämien und Versicherungssummen

1. Prämien und Versicherungssummen werden im Versi-
cherungsvertrag nach dem Stand der Löhne und Preise in
der Investitionsgüter-Industrie vom Januar/März 1971 an-
gegeben.

Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat eine entspre-
chende Angleichung der Prämien und Versicherungs-
summen zur Folge, wenn sich eine Veränderung der Prä-
mien um mehr als 2 % ergibt. Unterbleibt hiernach eine
Angleichung der Prämien und Versicherungssummen, ist
für die nächste Veränderung der Prozentsatz maßgebend,
um den sich die Löhne und Preise gegenüber dem Zeit-
punkt geändert haben, der für die letzte Angleichung maß-
gebend war.

2. Für die Angleichung der Prämien wird zu 30 % die
Preisentwicklung und zu 70 % die Lohnentwicklung be-
rücksichtigt. Die Angleichung der Versicherungssummen
erfolgt unter Berücksichtigung der Preisentwicklung.

Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen
Bundesamt veröffentlichten Indizes, und zwar
a) für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Gruppe Investi-
tionsgüter;
b) für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostunden-
verdienste der Arbeiter in der Investitionsgüter-Industrie
(alle Arbeiter).

3. Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines
Kalenderjahres veröffentlichten Indizes ermittelt und für
die im folgenden Kalenderjahr fällige Jahresprämie wirk-
sam.

4. Der Versicherungsnehmer kann diese Vereinbarung
kündigen, wenn sich durch diese Vereinbarung die Prämie
für das folgende Versicherungsjahr um mehr als 10 % er-
höht oder die Prämiensteigerung in drei aufeinanderfol-
genden Versicherungsjahren mehr als 20 % beträgt.

Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mit-
teilung über die Prämienerhöhung schriftlich zu erklären.
Sie wird zu Beginn des Versicherungsjahres wirksam, für
das die Prämie erhöht werden sollte.

Erläuterung zur Vereinbarung (Berechnung der Prämie und
der Versicherungssumme)

Prämie

Die Prämie P des jeweiligen Versicherungsjahres berech-
net sich zu

P = P0 x Prämienfaktor

Prämienfaktor = 0,3 x E__
E0

 + 0,7 x L__
L0

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungs-
jahres berechnet sich zu

S = S0  x Summenfaktor

Summenfaktor = E__
E0

Es bedeuten:

P0 = Im Versicherungsvertrag genannte Prämie, Stand
Januar/März 1971

S0 = Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungs-
summe, Stand März 1971

E  = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlicher Index der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe
Investitionsgüter

E0 = Stand März 1971

L  = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlicher Index der
durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Ar-
beiter, Gruppe Investitionsgüter-Industrie
(alle Arbeiter)

L0 = Stand Januar 1971

§ 5 Gefahrumstände und Gefahrerhöhung;
Anerkennung

1. Bei Abschluss des Vertrages hat der Versicherungs-
nehmer alle ihm bekannten Umstände, die für die Über-
nahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzu-
zeigen.

Bei schuldhafter Verletzung dieser Obliegenheit kann der
Versicherer nach Maßgabe der §§ 16 bis 21 VVG vom Ver-
trag zurücktreten und leistungsfrei sein oder den Versi-
cherungsvertrag nach § 22 VVG anfechten.

2. Nach Antragstellung darf der Versicherungsnehmer
ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung
vornehmen oder gestatten. Der Versicherungsnehmer hat
jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem Versi-
cherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann,
wenn sie ohne seinen Willen eintritt. Im übrigen gelten die
§§ 23 bis 30 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündi-
gung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

3. Hat der Versicherer das versicherte Wagnis besichtigt
und liegt ein Besichtigungsbericht vor, so erkennt der Ver-
sicherer an, dass ihm durch diese Besichtigung alle Um-
stände bekannt geworden sind, welche in diesem Zeitpunkt
für die Beurteilung des Risikos erheblich waren. Dies gilt
jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwiegen
worden sind.

§ 6 Beginn und Ende der Haftung

1. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, beginnt die
Haftung des Versicherers mit dem vereinbarten Zeitpunkt,
und zwar auch dann, wenn zur Prämienzahlung erst später
aufgefordert, die Prämie aber unverzüglich gezahlt wird.

Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung bekannt,
dass ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist, so ent-
fällt hierfür die Haftung.

2. Die Haftung des Versicherers endet mit dem vereinbar-
ten Zeitpunkt. Versicherungsverträge von mindestens ein-
jähriger Dauer verlängern sich jedoch von Jahr zu Jahr,
wenn sie nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schrift-
lich gekündigt werden. Ein Versicherungsverhältnis, das für
eine Dauer von mehr als fünf Jahren eingegangen ist, kann
zum Ende des fünften oder jedes darauf folgenden Jahres
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt
werden.

§ 7 Prämienzahlung

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie (Beitrag)
bei Aushändigung des Versicherungsscheines oder im Fall
des Vertragsabschlusses gemäß §§ 5 oder 5 a VVG nach
Ablauf der Widerspruchsfrist zu zahlen, Folgeprämien am
Ersten des Monats, in dem ein neues Versicherungsjahr
beginnt. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung der ersten
Prämie oder der ersten Rate der ersten Prämie ergeben
sich aus § 38 VVG; im übrigen gilt § 39 VVG. Der Versicherer
ist bei Verzug berechtigt, Ersatz des Verzugsschadens
nach § 286 BGB sowie Verzugszinsen nach § 288 BGB oder
§ 352 HGB zu fordern. Rückständige Folgeprämien dürfen
nur innerhalb eines Jahres seit Ablauf der nach § 39 VVG
für sie gesetzten Zahlungsfrist eingezogen werden.

(0/00) 01.05, Seite 3



2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als ge-
stundet. Die gestundeten Raten des laufenden Versiche-
rungsjahres werden sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät
oder soweit eine Entschädigung fällig wird.

3. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Ver-
tragszeit oder wird es nach Beginn rückwirkend aufge-
hoben oder ist es von Anfang an nichtig, so gebührt dem
Versicherer Prämie oder Geschäftsgebühr nach Maßgabe
der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. §§ 40, 68 VVG).

Kündigt nach Eintritt eines Versicherungsfalles (§ 14 Nr. 2)
der Versicherungsnehmer, so gebührt dem Versicherer die
Prämie für das laufende Versicherungsjahr. Kündigt der
Versicherer, so hat er die Prämie für das laufende Versi-
cherungsjahr nach dem Verhältnis der noch nicht abgelau-
fenen zu der gesamten Zeit des Versicherungsjahres zu-
rückzuzahlen.

§ 8 Höchstentschädigung; Selbstbehalt;
Unterversicherung

1. Im Teil HW, und sofern vereinbart in den Teilen SW
und/oder ME dieses Vertrages vereinbarte Höchstent-
schädigungen finden jeweils nebeneinander Anwendung
und beinhalten jeweils sämtliche für den Versicherungsfall
aufzuwendende Kosten.

2. Im Teil HW, und sofern vereinbart in den Teilen SW
und/oder ME dieses Vertrages vereinbarte Selbstbehalte
finden jeweils nebeneinander Anwendung.

3. Zur Unterversicherung gelten die entsprechenden Be-
stimmungen des Teils HW (§ 2) und sofern vereinbart der
Teile SW (§ 3) und/oder ME (§ 5).

§ 9 Obliegenheiten im Versicherungsfall

1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versi-
cherungsfalles
a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich schriftlich -
darüber hinaus nach Möglichkeit auch fernmündlich oder
fernschriftlich - anzeigen;
Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder
Plünderung hat er darüber hinaus unverzüglich der zu-
ständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dort unver-
züglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sa-
chen einzureichen;
b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu
mindern und dabei die Weisungen des Versicherers zu be-
folgen; er hat, soweit die Umstände es gestatten, solche
Weisungen einzuholen;
c) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des
Zumutbaren jede Untersuchung über Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang seiner Entschädi-
gungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft -
auf Verlangen schriftlich - zu erteilen und die erforderlichen
Belege beizubringen;
d) das Schadenbild bis zu einer Besichtigung durch den
Versicherer unverändert zu lassen, es sei denn,
aa) die Aufrechterhaltung des Betriebes oder Sicherheits-

gründe erfordern einen Eingriff oder
bb) die Eingriffe mindern voraussichtlich den Schaden

oder
cc) der Versicherer hat zugestimmt oder
dd) die Besichtigung hat nicht unverzüglich, spätestens

jedoch innerhalb von drei Arbeitstagen seit Eingang
der ersten Schadenanzeige, stattgefunden;

der Versicherungsnehmer hat jedoch die beschädigten
Teile bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer auf-
zubewahren, wenn er aus Gründen gemäß aa) bis dd) das
Schadenbild nicht unverändert lässt.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehen-
den Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe
der §§ 6 und 62 VVG von der Entschädigungspflicht frei.
Dies gilt nicht, wenn nur die fernmündliche oder fern-
schriftliche Anzeige gemäß Nr. 1 a) unterbleibt.

3. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluss
weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf
die Feststellung oder den Umfang der Entschädigung, so
entfällt die Leistungsfreiheit gemäß Nr. 2, wenn die Verlet-
zung nicht geeignet war, die Interessen des Versicherers
ernsthaft zu beeinträchtigen, und wenn außerdem den
Versicherungsnehmer kein erhebliches Verschulden trifft.

§ 10 Besondere Verwirkungsgründe

1. Versucht der Versicherungsnehmer, den Versicherer
arglistig über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund
oder für die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.

Ist eine Täuschung gemäß Abs. 1 durch rechtskräftiges
Strafurteil wegen Betruges oder Betrugsversuchs festge-
stellt, so gelten die Voraussetzungen von Abs. 1 als be-
wiesen.

2. Wird der Anspruch auf die Entschädigung nicht innerhalb
einer Frist von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht,
nachdem ihn der Versicherer unter Angabe der mit dem
Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abge-
lehnt hat, so ist der Versicherer von der Entschädigungs-
pflicht frei. Durch ein Sachverständigenverfahren (§ 11)
wird der Ablauf der Frist für dessen Dauer gehemmt.

3. Die Bestimmungen des § 12 Abs. 1 und 2 VVG bleiben
unberührt.

§ 11 Sachverständigenverfahren

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können nach
Eintritt des Versicherungsfalles vereinbaren, dass die Höhe
des Schadens durch Sachverständige festgestellt wird. Das
Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädi-
gungsanspruchs sowie der Höhe der Entschädigung aus-
gedehnt werden. Der Versicherungsnehmer kann ein
Sachverständigenverfahren auch durch einseitige Erklä-
rung gegenüber dem Versicherer verlangen.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen
und kann dann die andere unter Angabe des von ihr be-
nannten Sachverständigen schriftlich auffordern, den
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite
Sachverständige nicht binnen zwei Wochen nach Empfang
der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese
Folge hinzuweisen.
b) Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Beginn
des Feststellungsverfahrens einen dritten Sachverstän-
digen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der Ob-
mann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort
zuständige Amtsgericht ernannt.
c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Per-
sonen benennen, die Mitbewerber des Versicherungs-
nehmers sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern
oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in
einem ähnlichen Verhältnis stehen.
Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes
durch die Sachverständigen.

3. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen ent-
halten:
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a) den Umfang der Beschädigungen und Zerstörungen;
b) die Kosten der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung;
c) den Versicherungswert der beschädigten, zerstörten
oder abhanden gekommenen Sachen;
d) den Zeitwert (Teil HW § 4 Nr. 4) in den Fällen gemäß Teil
HW § 4 Nr. 2;
e) den Wert des Altmaterials bzw. der Reste gemäß Teil
HW § 4 Nr. 1;
f) Kosten gemäß Teil HW § 4 Nr. 7 bis Nr. 9;
g) Kosten, die gemäß Teil HW § 5 versichert sind.

4. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien
gleichzeitig ihre Feststellungen. Weichen die Feststel-
lungen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzei-
tig.

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen
berechnet der Versicherer die Entschädigung.

7. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Ob-
liegenheiten des Versicherungsnehmers gemäß § 9 Nr. 1
nicht berührt.

§ 12 Zahlung der Entschädigung

1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und
der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Ent-
schädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann
einen Monat nach Anzeige des Schadens als Abschlags-
zahlung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der
Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Die Entschädigung ist ab Fälligkeit mit 1 % unter dem
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu verzinsen, mindestens
jedoch mit 4 % und höchstens mit 6 % pro Jahr, soweit
nicht aus anderen Gründen ein höherer Zins zu entrichten
ist. Zinsen werden erst fällig, wenn die Entschädigung fällig
ist.

3. Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 ist gehemmt, solange
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4. Für die Zahlung des über den Zeitwert (Teil HW
§ 4 Nr. 4) hinausgehenden Teils der Entschädigung ist der
Zeitpunkt maßgebend, in dem der Versicherungsnehmer
den Eintritt der Voraussetzungen von Teil HW § 4 Nr. 6 dem
Versicherer nachgewiesen hat.

Zinsen für den Betrag gemäß Abs. 1 werden erst fällig,
wenn die dort genannten Voraussetzungen der Entschädi-
gung festgestellt sind.

5. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,
a) solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Ver-
sicherungsnehmers bestehen;
b) wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen sei-
ner Repräsentanten aus Anlass des Versicherungsfalles
ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren aus
Gründen eingeleitet worden ist, die auch für den Entschä-
digungsanspruch rechtserheblich sind, bis zum rechtskräf-
tigen Abschluss dieses Verfahrens.

6. Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit
Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zu-

stimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungs-
nehmer sie aus wichtigem Grund verlangt.
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§ 13 Maßnahmen zur Wiederherstellung; Hersteller
als gemeinsamer Gutachter

1. Im Versicherungsfall wird der Versicherer keine Maß-
nahmen zur Wiederherstellung der versicherten Sachen
verlangen, die den technisch begründeten Empfehlungen
des Herstellers entgegen stehen.

2. Versicherer und Versicherungsnehmer können sich da-
rauf einigen, dass Ursache und/oder Höhe des Schadens
durch den Hersteller festgestellt wird/werden. Der Her-
steller wird dann als gemeinsamer Gutachter tätig.

§ 14 Rechtsverhältnisse nach dem Versicherungsfall

1. Die Versicherungssummen vermindern sich nicht da-
durch, dass eine Entschädigung geleistet wird.

2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der
Versicherer oder der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag kündigen.

Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spätes-
tens einen Monat nach Auszahlung der Entschädigung zu-
gehen. Der Zahlung steht es gleich, wenn die Entschädi-
gung aus Gründen abgelehnt wird, die den Eintritt des
Versicherungsfalles unberührt lassen.

Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass
seine Kündigung sofort oder zu einem anderen Zeitpunkt
wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss des lau-
fenden Versicherungsjahres.

§ 15 Schriftliche Form

1. Anzeigen und Erklärungen bedürfen der Schriftform.

2. Ist eine Kündigung des Versicherungsnehmers unwirk-
sam, ohne dass dies auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht, so wird die Kündigung wirksam, falls der Versiche-
rer sie nicht unverzüglich zurückweist.

§ 16 Agentenvollmacht und Maklerklausel

1. Ein Agent des Versicherers ist nur dann bevollmächtigt,
Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers
entgegenzunehmen, wenn er den Versicherungsvertrag
vermittelt hat oder laufend betreut.

2. Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist
bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des
Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist ver-
pflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzu-
leiten.

§ 17 Gerichtsstand

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die
inländischen Gerichtsstände gemäß §§ 13, 17, 21, 29 ZPO
und § 48 VVG.

§ 18 Schlussbestimmungen

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abwei-
chendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften.
Dies gilt insbesondere für die im Anhang aufgeführten Ge-
setzesbestimmungen, die nach Maßgabe der Versiche-
rungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages
sind.
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Teil HW Hardware

§ 1 Gegenstand der Versicherung

1.1. Versichert sind sämtliche durch den Versicherungs-
nehmer eigengenutzte Anlagen/Geräte der jeweiligen
Gruppe, sofern die Gruppe im Versicherungsvertrag be-
zeichnet wird.

Gruppe 1) Daten- und Kommunikationstechnik, Bürogeräte

- Netzwerkanlagen, Personalcomputer, Bürocomputer,
Textsysteme, EDV-Anlagen

- Laptops, Notebooks, Organizer
- Digitalkameras (die Höchstentschädigung beträgt 5 %
der dokumentierten Versicherungssumme)

- CAD-, CAE-, CAM-Systeme
- Telefonanlagen mit Zusatzgeräten, Auto-/Mobiltelefone
- Telefax- und Telexgeräte
- Gegen- und Wechselsprechanlagen
- Alarm-, Brandmelde- und Zutrittskontrollanlagen, Tür-
schließanlagen, Warensicherungssysteme

- Funkanlagen
- Personensuch- und Rufanlagen
- Uhrenanlagen, Zeiterfassungsgeräte
- Vortrags- und Demonstrationsgeräte, Beamer
- Kopiergeräte, kleine Offsetgeräte, Mikrofilmgeräte
- Diktiergeräte, elektrische Schreib-, Rechenmaschinen
- Post- und Papierbearbeitungsgeräte, Aktenvernichter

Gruppe 2) Mess- und Prüftechnik, Prozessrechner, Kassen
und Waagen

- Prüfautomaten, sonstige Mess- und Prüfgeräte
- Prozessrechner
- Geräte zur Materialprüfung (keine Röntgenanlagen)
- Kfz-, Mess- und Prüfeinrichtungen
- elektronische Kassen und Waagen

Gruppe 3) Satz- und Reprotechnik

- Elektronische Graviereinrichtungen für Druckvorlagen
- Farbauszugsanlagen, Graphische Gestaltungssysteme
- Foto- und Lichtsatzanlagen, Reprokameras
- Filmentwicklungsmaschinen

Gruppe 4) Bild- und Tontechnik

- Produktionstechnische Anlagen für Fernsehstudios,
Rundfunksender und Tonstudios

- Fernseh- und Videoanlagen
- Industriefernsehanlagen
- Elektroakustische Anlagen
- Antennenanlagen

Gruppe 5) Medizintechnik

- Röntgenanlagen
- Medizinische Fernsehtechnik
- Elektromedizin

- Geräte für Diagnostik und Therapie
- Physikalisch medizinische Geräte
- Laborgeräte und Laborsysteme
- Sterilisations- und Desinfektionsanlagen
- Thermographieanlagen
- Ultraschallgeräte

- Strahlen- und Dosisleistungsmessgeräte
- Dentaleinrichtungen
- Medizinische Großanlagen

Endoskopiegeräte sind nur versichert, sofern dies verein-
bart wurde.

Gruppe 6) und weitere Gruppen, soweit vereinbart und im
Versicherungsvertrag genannt.

1.2. Versichert sind jeweils auch die dazugehörige(n)
a) Versorgungstechnik für Elektronikanlagen (wie Klima-
anlagen, USV, Netzersatzanlagen und Frequenzumformer),

b) Leitungen, Erdkabel, sowie der Leitungsführung die-
nende Vorrichtungen innerhalb der versicherten Betriebs-
grundstücke gemäß AT § 3 Nr. 1.

1.3. Nicht versichert sind:

1.3.1. Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchs- und Arbeits-
mittel, Werkzeuge
a) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und
Arbeitsmittel, z. B. Entwicklerflüssigkeiten, Reagenzien,
Toner, Kühl- und Löschmittel, Farbbänder, Filme, Bild- und
Tonträger, Folienkombinationen, präparierte Papiere,
Schriftbildträger, Rasterscheiben, Pipetten, Wechselküvet-
ten, Reagenzgefäße;
b) Werkzeuge aller Art, z. B. Bohrer, Fräser;
c) Sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versi-
cherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewech-
selt werden müssen, z. B. Sicherungen, Lichtquellen, nicht
wieder aufladbare Batterien, Filtermassen und -einsätze;
Kosten hierfür werden jedoch gemäß § 4 Nr. 7 a) dann er-
setzt, wenn sie mit der versicherten Sache gleichzeitig be-
schädigt oder zerstört wurden oder abhanden gekommen
sind.

1.3.2. Geldinhalte oder geldwerte Inhalte (z. B. Wert-
marken, Waren).

1.3.3. Folgende Anlagen/Geräte
a) Elektronische Maschinen- und CNC-Steuerungen;
b) Geschwindigkeitsmessanlagen, Verkehrszähl- und
Überwachungsanlagen, Verkehrsregelungsanlagen, Fahr-
karten- und Parkscheinautomaten, Bohrloch- und Kanal-
fernsehanlagen, Beulen- und Lecksuchmolche, Tanksäulen
und -automaten, Autowaschanlagen inkl. dazugehöriger
Steuerungen, Großwiegeeinrichtungen (z. B. Fahrzeug-
waagen), Fütterungscomputer, Navigationsanlagen und
Fahrzeugelektronik in Kraft-, Wasser- und Luftfahrzeugen,
Solaranlagen;
c) Vorführgeräte, Handelsware und zu Service-, Repara-
tur-, Wartungszwecken o.ä. überlassene fremde Anlagen/
Geräte;
d) Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsnehmer
keine Gefahr trägt, z. B. durch Haftungsfreistellung bei ge-
mieteten Sachen.

2. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind
a) Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare In-
formationen) nur versichert, wenn sie vom Benutzer nicht
auswechselbar sind (z. B. Festplatten jeder Art);
b) Daten (maschinenlesbare Informationen) nur versichert,
wenn sie für die Grundfunktion der versicherten Sache
notwendig sind (System-Programmdaten aus Betriebssy-
stemen oder damit gleichzusetzende Daten). Entschädi-
gung wird jedoch nur geleistet, wenn der Verlust oder die
Veränderung der Daten infolge eines dem Grunde nach
versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten
ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.

§ 2 Versicherungssumme; Unterversicherungsverzicht

1. Die im Versicherungsvertrag für die versicherten Sachen
insgesamt genannte Versicherungssumme soll der Summe
der Einzelversicherungswerte dieser Sachen entsprechen.
Die Anlagen/Geräte an den unbenannt mitversicherten
Betriebsgrundstücken gemäß Teil AT § 3 Nr. 1.b) sind bei
der Bildung der Versicherungssumme zu berücksichtigen.

2. Der Versicherungswert für die versicherte Sache ist der
Kaufpreis, den der Versicherungsnehmer für die Neuan-
schaffung der versicherten Sache im Neuzustand (Neu-
wert) einschließlich der Bezugskosten (Fracht, Verpackung,
Montage und Zölle, dazugehörige spezifische Verkabelung)
aufgewendet hat. Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben
für den Versicherungswert unberücksichtigt.
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3. Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der Unter-
versicherung, sofern die Versicherungssumme gemäß 1.
und 2. gebildet wurde und deren Überprüfung/Anpassung
gemäß § 7 und Teil AT § 4 vorgenommen wurde. Für den
Fall, dass der Versicherer im Auftrag des Versicherungs-
nehmers die Ermittlung der Versicherungssumme über-
nimmt, erkennt der Versicherungsnehmer diese als ver-
bindlich an. Ermittlungsfehler gehen zu Lasten des Versi-
cherers. Vereinbarte Höchstentschädigungen bleiben hier-
von unberührt.

§ 3 Selbstbehalt

Der gemäß § 4 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall
um den im Versicherungsvertrag jeweils genannten
Selbstbehalt gekürzt.

§ 4 Entschädigungsberechnung

1. Der Versicherer leistet Entschädigung durch Geldersatz.
Geldersatz bedeutet

a) im Falle eines Teilschadens die Zahlung der für die Wie-
derherstellung der beschädigten Sache am Schadentag
notwendigen Kosten;
b) im Falle eines Totalschadens die Zahlung des Betrages
gemäß § 2 Nr. 1 und Nr. 2 - maximal jedoch den Wiederbe-
schaffungswert (Neuwert) einer gleichwertigen Sache.
Der Wert des Altmaterials (Teilschaden) bzw. der Reste
(Totalschaden) wird angerechnet

2. Abweichend von Nr. 1 ist die Entschädigungsleistung
durch Geldersatz auf den Zeitwert gemäß Nr. 4 begrenzt,
wenn
a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder die Wiederbe-
schaffung (Totalschaden) unterbleibt
b) oder für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte
Ersatzteile nicht mehr zu beziehen sind.

3. Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Kosten zur Wieder-
herstellung des früheren betriebsfähigen Zustands der
versicherten Sache (zuzüglich des Wertes des Altmateri-
als) niedriger sind als der Versicherungswert gemäß
§ 2 Nr. 1 und Nr. 2. Andernfalls liegt ein Totalschaden vor.

4. Zeitwert ist der Versicherungswert gemäß § 2 unter der
Berücksichtigung eines Abzugs entsprechend dem tech-
nischen Zustand der Sache unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles, insbesondere für Alter und Abnut-
zung.
Der Zeitwert für Sachen (dies gilt nicht für Röhren gemäß
§ 6) entspricht mindestens
- 40 % des Betrages (Versicherungswert) gemäß § 2 am
Schadentag, wenn serienmäßig hergestellte Ersatzteile
noch zu beziehen sind;
- 25 % des Betrages (Versicherungswert) gemäß § 2 am
Schadentag, wenn serienmäßig hergestellte Ersatzteile
nicht mehr zu beziehen sind.
Als Sachen gelten unabhängig funktionsfähige Einheiten,
z. B. Terminals, Drucker, Zentraleinheiten.

5. Der Versicherer ersetzt die Wiederbeschaffungskosten
für die aktuelle Nachfolgegeneration der versicherten Sa-
che (mit den gleichen Qualitätsmerkmalen), sofern durch
den technischen Fortschritt eine versicherte Sache in ih-
rem bisherigen Zustand nicht mehr hergestellt oder ersetzt
werden kann. Die Höchstentschädigung beträgt je Versi-
cherungsfall 110 % der Versicherungssumme der versi-
cherten Sache (§ 2).
Die Begrenzung auf den Zeitwert, wenn serienmäßig her-
gestellte Ersatzteile nicht mehr zu beziehen sind (Nr. 2.b)),
bleibt unberührt.

6. Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf
den Teil der Entschädigung, der den Zeitwert (Nr. 4) über-

steigt, nur, soweit und sobald er innerhalb von zwei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat,
dass er die Entschädigung zur Wiederherstellung der be-
schädigten oder Wiederbeschaffung der zerstörten oder
abhanden gekommenen (Teil AT § 2 Nr. 1) Sachen verwen-
den wird.

7. Ersetzt werden auch notwendige zusätzliche Kosten für
a) Teile gemäß § 1 Nr. 1.3.1 jedoch unter Abzug einer
Wertverbesserung;
b) Eil- und Expressfracht;
c) Überstunden sowie Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-
beiten.

8. Für versicherte Daten gemäß § 1 Nr. 2 b) leistet der Ver-
sicherer Entschädigung in Höhe der notwendigen Kosten
für deren Wiederbeschaffung.

9. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
a) Kosten, die auch dann entstanden wären, wenn der
Schaden nicht eingetreten wäre (z. B. Wartung);
b) Zusätzliche Kosten, die dadurch entstehen, dass an-
lässlich eines Versicherungsfalles Änderungen oder Ver-
besserungen vorgenommen werden;
c) Kosten, die nach Art oder Höhe in der Versicherungs-
summe nicht enthalten sind;
d) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wie-
derherstellung;
e) Vermögensschäden, insbesondere nicht für Vertrags-
strafen, Schadenersatzleistungen an Dritte und Nutzungs-
ausfall versicherter Sachen.

10. Ist ein Versicherungswert gemäß § 2 Nr. 1 und Nr. 2
vereinbart, so ist Grenze der Entschädigung die Versiche-
rungssumme.

§ 5 Kosten auf erstes Risiko

Sofern nicht anders vereinbart, sind je Versicherungsfall
insgesamt bis 2.500 EUR (auf Erstes Risiko) versichert:
1. Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungsko-
sten
1.1. Der Versicherer ersetzt im Falle eines Teilschadens
auch Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines
Versicherungsfalles aufwenden muss, um diese (vom Teil-
schaden betroffene) versicherte Sache oder deren Teile
aufzuräumen, nötigenfalls zu dekontaminieren, sowie (ein-
malige) Kosten, um diese Teile in die nächstgelegene ge-
eignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern
oder zu vernichten.
1.2. Der Versicherer ersetzt auch Kosten, die der Versi-
cherungsnehmer infolge eines Versicherungsfalles auf-
wenden muss, um
a) im Falle eines Totalschadens diese (vom Totalschaden
betroffene) versicherte Sache, deren Teile oder Reste,
b) andere im Versicherungsvertrag versicherte Sachen, die
sich innerhalb des Versicherungsortes befinden, deren
Teile oder Reste,
c) nicht versicherte Sachen, die sich innerhalb des Versi-
cherungsortes befinden, deren Teile oder Reste
aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren, sowie
Kosten, um diese Sachen, deren Teile oder Reste in die
nächstgelegene Deponie zu transportieren und dort abzu-
lagern oder zu vernichten.
Nicht ersetzt werden Aufwendungen des Versicherungs-
nehmers aufgrund der Einliefererhaftung.
1.3. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsver-
trag Ersatz beanspruchen kann.
2. Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich
2.1. Der Versicherer ersetzt die genannten Kosten, die der
Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anord-
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nungen infolge einer Kontamination durch einen Versiche-
rungsfall aufwenden muss, um
a) Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen und
nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;
b) den Aushub in die nächstgelegene Deponie zu trans-
portieren und dort abzulagern oder zu vernichten;
c) insoweit den Zustand des Versicherungsortes vor Eintritt
des Versicherungsfalles wiederherzustellen.
2.2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 2.1 werden nur ersetzt,
sofern die behördlichen Anordnungen
a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen
sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen wur-
den;
b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge
dieses Versicherungsfalles entstanden ist;
c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versiche-
rungsfalles ergangen sind und dem Versicherer ohne
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Mo-
naten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.
2.3. Wird durch den Versicherungsfall eine bereits beste-
hende Kontamination des Erdreiches erhöht, so werden nur
die Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der
bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag über-
steigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann
dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet
worden wäre. Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten
werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.
2.4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher An-
ordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des
Versicherungsnehmers einschließlich der Einliefererhaf-
tung werden nicht ersetzt.
2.5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsver-
trag Ersatz beanspruchen kann.
3. Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass andere als die beschädigten oder
zerstörten versicherten Sachen bewegt, verändert oder
geschützt werden müssen, insbesondere Aufwendungen
für De- und Remontage von Anlagen und Geräten, für
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen
oder das Erweitern von Öffnungen.
4. Erd-, Pflaster, Maurer- und Stemmarbeiten; Gerüstge-
stellung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung eines Proviso-
riums; Luftfracht.

§ 6 Zwischenbildträger und Röhren

1. Der Versicherer leistet Entschädigung nach Teil HW
§ 4 Nr. 1 für
a) Zwischenbildträger;
b) Bildwiedergaberöhren in Datensichtgeräten (PC-Moni-
tore usw.);
c) sonstige Röhren bei Schäden durch

- Brand, Blitzschlag, Explosion,
- Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus,
- Leitungswasser;

d) sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten
2. Bei sonstigen Schäden an Röhren gemäß Nr. 1 c) wird
die Entschädigung nach § 4 Nr. 1 gemäß nachstehender
Entschädigungsstaffel gekürzt:

a) Bezeichnung der Röhren Verringerung der
(Computertomographen Entschädigung
siehe b)):

nach monatlich
Benutzungs- um:
dauer von:

aa) nicht Medizintechnik: 6 Monaten 5,5 %
Röntgen-/Ventilröhren,
Laserröhren
bb) Röntgen-, Drehanoden- 12 Monaten 3,0 %
röhren (Medizintechnik)
bei Krankenhäusern,
Röntgenologen oder
Radiologen
Laserröhren 12 Monaten 3,0 %
(Medizintechnik)
Kathodenstrahlröhren 12 Monaten 3,0 %
(CRT) in Aufzeichnungs-
einheiten von Foto-/Licht-
satzanlagen
Thyratronröhren 12 Monaten 3,0 %
(Medizintechnik)
Bildaufnahmeröhren (nicht 12 Monaten 3,0 %
Medizintechnik)

cc) Bildwiedergaberöhren 18 Monaten 2,5 %
(nicht Medizintechnik)
Hochfrequenzleistungs- 18 Monaten 2,5 %
röhren

dd) Röntgen-, Drehanoden- 24 Monaten 2,0 %
röhren (Medizintechnik)
bei Teilröntgenologen
Stehanodenröhren 24 Monaten 2,0 %
(Medizintechnik)
Speicherröhren, Foto- 24 Monaten 2,0 %
multiplierröhren

ee) Ventilröhren 24 Monaten 1,5 %
(Medizintechnik), Linear-
beschleunigerröhren
Regel-/Glättungsröhren 24 Monaten 1,5 %
Röntgenbildverstärker-
röhren
Bildaufnahme- 24 Monaten 1,5 %
Bildwiedergaberöhren
(Medizintechnik)

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerech-
net, zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit
hatte.

b) Bei Röntgen-, Drehanoden-, Regel- und Glättungsröhren
in Computertomographen wird die Entschädigung um den
nach Formel

P*100
______

PG*X*Y

zu berechnenden Prozentsatz gekürzt.

Es bedeuten:

P = Anzahl (einschl. Benutzung durch Vorbesitzer) der bis
zum Eintritt des Schadens mit der betreffenden Röhre be-
reits vorgenommenen Abtastvorgänge (Scan's) bzw. Be-
triebsstunden bzw. -monate, je nachdem worauf die Ge-
währleistung des Herstellers abgestellt ist.

PG = Die vom jeweiligen Hersteller für die betreffende
Röhre üblicherweise vereinbarte Gewährleistungsdauer
(Standard-Gewährleistung) in Scan's bzw. Betriebsstunden
bzw. -monaten.
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X = Faktor für die Höhe der Ersatzleistung bzw. der Gut-
schrift, die vom jeweiligen Hersteller üblicherweise (Stan-
dard-Gewährleistung) für die betreffende Röhre vereinbart
wird:
a) volle Ersatzleistung/Gutschrift während der gesamten
Gewährleistungsdauer: Faktor 1
b) volle Ersatzleistung/Gutschrift für einen begrenzten Teil
der Gewährleistungsdauer und anteilige Ersatzleistung/
Gutschrift für die übrige
Gewährleistungsdauer: Faktor 0,75
c) anteilige Ersatzleistung/Gutschrift entsprechend er-
reichter bzw. nicht erreichter Betriebsdauer/-leistung
während der gesamten während der gesamten
Gewährleistungsdauer: Faktor 0,50
Y = Erstattungsfaktor
 a) Röntgenröhren: Faktor 2
 b) Regel-/Glättungsröhren Faktor 3
Falls es keine "Standard-Gewährleistung" gibt, wird die in-
dividuell vereinbarte Regelung sinngemäß angewendet.

§ 7 Vorsorgeversicherung; Jahresmeldung für
Veränderungen

Während des Versicherungsjahres eintretende Verände-
rungen innerhalb der versicherten Gruppen sind mitversi-
chert. Entschädigt wird je Betriebsgrundstück bis zu 30 %
über der zuletzt dokumentierten Versicherungssumme,
sofern keine anderen Entschädigungsgrenzen vereinbart
wurden.
Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer inner-
halb von drei Monaten nach Beginn eines jeden Versiche-
rungsjahres die erforderliche Anhebung/Reduzierung der
Versicherungssumme aufgrund der im vorhergehenden
Versicherungsjahr eingetretenen Veränderungen durch
- Erweiterungen, Austausch, hinzukommende Anlagen/Ge-
räte bereits versicherter Anlagengruppen;

- hinzukommende/wegfallende Betriebgrundstücke.
Falls keine Veränderungen eingetreten sind, ist eine Mel-
dung entbehrlich.

Die Prämie infolge der Anhebung/Reduzierung wird aus der
Differenz zwischen alter und neuer Versicherungssumme
ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres berechnet/
gutgeschrieben.

§ 8 Beginn der Haftung

Die Haftung des Versicherers beginnt abweichend von Teil
AT § 6 bereits mit der Übergabe der Sachen gemäß § 1 oder
Teilen davon am Versicherungsort gemäß Teil AT § 3, so-
fern der Versicherungsnehmer für diese Sachen die Gefahr
trägt.

§ 9 Reparaturbeginn

Bei Schäden bis zu einer voraussichtlichen Höhe von 5.000
EUR kann mit der Reparatur sofort begonnen werden; die
beschädigten Teile sind jedoch zur Beweissicherung auf-
zubewahren. Eine Anerkennung als Versicherungsfall ist
mit dieser Reparaturfreigabe nicht verbunden.

§ 10 Reparatur durch den Versicherungsnehmer

Ist mit dem Versicherungsnehmer vereinbart, dass er er-
satzpflichtige Schäden an den versicherten Sachen durch
eigenes Fachpersonal beheben lassen kann, so vergütet
der Versicherer die tariflichen Stundenlohnsätze zuzüglich
150 % Gemeinkosten.

§ 11 Ersatzgerät

Wird im Versicherungsfall ein versichertes Gerät nicht am
Versicherungsort repariert, sondern gegen ein Ersatzgerät
vorübergehend ausgetauscht, so gewährt der Versicherer
- für die Reparaturdauer - Versicherungsschutz auch für
das zur Verfügung gestellte Ersatzgerät, und zwar bis zur
Höhe des Versicherungswertes des in Reparatur befind-
lichen Gerätes.

§ 12 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen (Teil
AT § 2 Nr. 1) ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer
dies dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer ab-
handen gekommenen Sache (Teil AT § 2 Nr. 1) zurücker-
langt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschä-
digung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer
zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat
dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Emp-
fang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers
auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das
Wahlrecht auf den Versicherer über.

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu beschaffen.

§ 13 Regressverzicht

Regress gegen Personal des Versicherungsnehmers oder
gegen anderweitige berechtigte Benutzer (nicht Repara-
tur-/Wartungsfirmen) der versicherten Sache wird nur gel-
tend gemacht, soweit
- diese Personen den Schaden vorsätzlich oder grob fahr-
lässig herbeigeführt haben oder

- für den Schaden Ersatz aus einer Haftpflichtversicherung
beansprucht werden kann.

§ 14 Obliegenheiten (Hardware)

1. Elektrische und elektronische Kassen sind nach Ge-
schäftsschluss geöffnet zu lassen. Bei Rückgeldgebern
sind die Kassetten nach Geschäftsschluss zu entnehmen.

2. Entschädigung für Schäden durch Diebstahl aus Kraft-
fahrzeugen wird nur geleistet, wenn deren Dach und Fen-
ster geschlossen und die Türen zugeschlossen waren.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des
§ 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG zur Kündigung berechtigt oder
auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird
einen Monat nach Zugang wirksam.

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht.
Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, so gelten
die §§ 23 bis 30 VVG. Danach kann der Versicherer zur
Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.
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Teil SW Software

§ 1 Gegenstand der Versicherung

1. Soweit vereinbart, sind bei den nach Teil HW § 1 versi-
cherten Anlagen der kommerziellen Daten- und Kommu-
nikationstechnik und Bürogeräte (nicht z.B. Medizintechnik,
Satz- und Reprotechnik) mitversichert:

1.1. Daten (maschinenlesbare Informationen), z.B. Daten
aus Dateien/Datenbanken;
1.2. Programme, z.B. Standardprogramme einschließlich
kopiergeschützter Programme und individuell hergestellte
Programme;
1.3. Datenträger, auf denen die versicherten Daten und
Programme gespeichert sind,
sofern sie jeweils Eigentum des VN sind.
2. Nicht versichert sind
a) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer nicht berechtigt ist (z.B. Raubkopien);
b) nicht betriebsfertige oder nicht lauffähige Programme;
c) Daten und Programme, die sich nur im Arbeitsspeicher
der Zentraleinheit befinden;
d) Datenträger, die vom Benutzer nicht auswechselbar sind
(nach Teil HW § 1 versichert);
e) Daten, Programme und Datenträger, die Handelsware
des Versicherungsnehmers sind;
f) Daten und Programme, die für Dritte (z. B. Kunden) er-
stellt, gespeichert, verändert oder in einer anderen Art
bearbeitet werden;
g) vertragliche oder gesetzliche Ansprüche, die von Dritten
(z. B. Kunden) gegen den Versicherungsnehmer bestehen.

3. Die beim Löschen oder Überschreiben von Informa-
tionen auf Datenträgern erfolgenden Veränderungen der
magnetischen, elektrischen oder optischen Struktur der
Speichermedien sind nicht einem Sachschaden am Daten-
träger oder an der Datenverarbeitungsanlage gleichzu-
setzen.
Eine nachteilige Veränderung oder ein Verlust von versi-
cherten Daten oder Programmen, verursacht durch die
Verwendung fehlerhafter oder inkompatibler Software, ist
kein versichertes Ereignis. Dies gilt insbesondere für Pro-
gramme, die versicherte Daten nachteilig verändern oder
löschen, weil sie nicht für eine Verwendung unter dem in-
stallierten Betriebssystem bestimmt sind.

§ 2 Versicherte Schäden und Gefahren

In Ergänzung zu Teil AT § 2 Nr. 1 gilt:
1. Der Versicherer leistet auch Entschädigung nach Teil
SW, wenn eine nachteilige Veränderung oder ein Verlust
versicherter Daten oder Programme (§ 1 Nr. 1.1 oder 1.2)
eingetreten ist durch einen gemäß Teil AT
§ 2 Nr. 1 versicherten Schaden an dem Datenträger, auf
dem sie gespeichert waren, oder an der Datenverarbei-
tungsanlage, durch die sie verarbeitet wurden. Für Daten-
träger gilt Teil AT § 2 Nr. 1 und 3 bis 6.

2. Der Versicherer leistet auch dann Entschädigung (bis zur
Höchstentschädigung gemäß § 5 Nr. 3 und Teil AT § 3),
wenn eine nachteilige Veränderung oder ein Verlust der
versicherten Daten eingetreten ist durch
a) Störung oder Ausfall der Hardware der Datenverarbei-
tungsanlage, der Hardware der Datenfernübertragungs-
einrichtungen und -leitungen, der Stromversorgung/
Stromversorgungsanlage oder der Klimaanlage;
b) Bedienungsfehler (z.B. falscher Einsatz von Datenträ-
gern, falsche Befehlseingabe);
c) vorsätzliche Programm- oder Datenänderung durch
Dritte in schädigender Absicht (mit Ausnahme von Nr. 3);
d) Über- oder Unterspannung (einschl. Blitzeinwirkung);

e) elektrostatische Aufladung, elektromagnetische Stö-
rung;
f) höhere Gewalt
und die versicherten Daten oder Programme deshalb re-
konstruiert oder wieder beschafft werden müssen.

3. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen keine Entschädigung für Veränderung oder Ver-
lust versicherter Daten und Programme durch Programme
oder Dateien mit Schadenfunktion wie z.B. Computerviren,
Würmer, Trojanische Pferde.

§ 3 Versicherungssumme; Unterversicherungsverzicht

1. Die im Versicherungsvertrag für die versicherten Daten
und Datenträger genannte Versicherungssumme soll dem
Versicherungswert entsprechen; Versicherungswert sind
bei Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw.
Wiedereingabekosten (§ 5 Nr. 1.1), bei Datenträgern die
Wiederbeschaffungskosten.
Die Daten und Datenträger an den unbenannt mitversi-
cherten Betriebsgrundstücken (Teil AT § 3 Nr. 1 b)) sind bei
der Bildung der Versicherungssumme zu berücksichtigen.

2. Abweichend von § 56 VVG verzichtet der Versicherer auf
den Einwand der Unterversicherung.

§ 4 Selbstbehalt

Die gemäß § 5 ermittelte Entschädigungsleistung wird je
Versicherungsfall um den Selbstbehalt von 10 %, minde-
stens jedoch 500 EUR gekürzt.

§ 5 Entschädigungsberechnung

1. Der Versicherer leistet Entschädigung

1.1. bei nachteiliger Veränderung oder Verlust versicherter
Daten oder Programme (§ 1) in Höhe der notwendigen Ko-
sten für jeweils erforderliche

- Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern (§ 6 Nr. 1);

- Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wiederher-
stellung von Stamm- und Bewegungsdaten (einschließlich
dafür erforderlicher Belegaufbereitung/Informationsbe-
schaffung);

- Wiederbeschaffung einschließlich neuerlichem Lizenzer-
werb und Wiedereingabe von Standardprogrammen;

- Wiedereingabe von Programmdaten individuell herge-
stellter Programme und Programmerweiterungen (z.B.
Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim Versiche-
rungsnehmer vorhandenen Quellcodes oder Sicherungs-
datenträgern (§ 6 Nr. 1);

1.2. bei einem gemäß Teil AT § 2 versicherten Schaden an
dem versicherten Datenträger (§ 1 Nr. 1.3) für dessen not-
wendige Wiederbeschaffungskosten.

2. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen keine Entschädigung

2.1. für Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versiche-
rungsnehmer die Verwendung von Daten oder Pro-
grammen zulässt oder solche selbst verwendet, die nicht
versichert sind (§ 1 Nr. 2);

2.2. für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen
Daten;

2.3. für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

2.4. für andere als in Teil AT § 2 genannten Sach- oder
Vermögensschäden.

3. Die Höchstentschädigung beträgt (nach Abzug des
Selbstbehaltes) je Versicherungsfall

- bei Schäden/Gefahren gemäß § 2 Nr. 1 die zuletzt do-
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kumentierte Versicherungssumme gemäß § 3 Nr. 1;

- bei Schäden/Gefahren gemäß § 2 Nr. 2
500.000 EUR, jedoch insgesamt nicht mehr als die zu-
letzt dokumentierte Versicherungssumme;

- für den neuerlichen Lizenzerwerb von kopiergeschützten
Programmen 25.000 EUR, jedoch nicht mehr als 50 %
der zuletzt dokumentierten Versicherungssumme.

4. Ist die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Da-
ten oder Programme nicht notwendig oder erfolgt sie nicht
innerhalb von 12 Monaten nach Eintritt des Schadens, so
ersetzt der Versicherer nur den Zeitwert der versicherten
Datenträger.

§ 6 Obliegenheiten (Software)

1. Der Versicherungsnehmer hat eine übliche, jedoch min-
destens einmal wöchentliche, Datensicherung vorzuneh-
men, d.h. Duplikate der versicherten Daten und Pro-
gramme anzufertigen und so aufzubewahren, dass sie von
einem Schadenfall der Originale voraussichtlich nicht
gleichzeitig betroffen sein können. Die technischen Ein-
richtungen zur Datensicherung müssen jeweils dem Stand
der Technik entsprechen.

2. Der Versicherungsnehmer hat sicherzustellen, dass
Form und Struktur der Dateien auf dem Sicherungsdaten-
träger so beschaffen sind, dass deren Rücksicherung
technisch möglich ist, z.B. durch Sicherung mit Prüfoption
(Verify) und Durchführung von Rücksicherungstests.

3. lm Interesse der Schadenverhütung hat der Versiche-
rungsnehmer die Vorschriften und Hinweise des Herstel-
lers zur Installation, Wartung und Pflege der Datenverar-
beitungsanlage/Datenträger zu beachten und übliche,
ständig aktualisierte Schutzmaßnahmen gegen die be-
stimmungswidrige Veränderung und Löschung gespei-
cherter Daten vorzunehmen (z.B. durch Firewalls, Zu-
griffsschutzprogramme). Er hat seine Mitarbeiter schriftlich
zu verpflichten, die Datenverarbeitungsanlage ausschließ-
lich betrieblich zu nutzen und nur Daten und Programme
zu verwenden, zu deren Nutzung der Versicherungs-
nehmer berechtigt ist.

4. Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des
§ 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG zur Kündigung berechtigt oder
auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird
einen Monat nach Zugang wirksam.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht.
Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, so gelten
die §§ 23 bis 30 VVG. Danach kann der Versicherer zur
Kündigung berechtigt oder leistungsfrei sein.
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Teil ME Mehrkosten und Ertragsausfall

§ 1 Gegenstand der Versicherung

Soweit vereinbart, sind nach Eintritt von gemäß Teil HW
und/oder gemäß Teil SW ersatzpflichtigen Schäden mit-
versichert:
a) Dem Versicherungsnehmer entstandene Mehrkos-
ten (§2).
b) Dem Versicherungsnehmer entstandener Ertragsaus-
fall (§ 3).

§ 2 Mehrkosten

Mehrkosten sind jede Art von zeitabhängigen und zeit-
unabhängigen Kosten, insbesondere für
a) die Benutzung anderer Anlagen unter Berücksichtigung
der im Rahmen der im Teil HW § 5 mitversicherten Kosten
für ein Provisorium;
b) die Anwendung anderer Arbeits- oder Fertigungsver-
fahren;
c) die Inanspruchnahme von Lohndienstleistungen oder
Lohnfertigungsleistungen oder den Bezug von Halb- oder
Fertigfabrikaten;
d) einmalige Umprogrammierungskosten.

§ 3 Ertragsausfall

1. Ertragsausfall ist der Betriebsgewinn (Nr. 2) und die
fortlaufenden Kosten (Nr. 3) in dem versicherten Betrieb,
die der Versicherungsnehmer infolge der Betriebsunter-
brechung während der Haftzeit (§ 6) nicht erwirtschaften
konnte. Ein Unterbrechungsschaden liegt auch vor, wenn
der Betrieb des Versicherungsnehmers lediglich beein-
trächtigt wurde.

2. Betriebsgewinn ist der Gewinn aus dem Umsatz der
hergestellten Erzeugnisse und der gehandelten Waren so-
wie der Dienstleistungen mit Ausnahme der Gewinne, die
mit dem eigentlichen Betrieb nicht zusammenhängen, z.B.
aus Kapital-, Spekulations- oder Grundstücksgeschäften.

3. Kosten sind alle in dem versicherten Betrieb entste-
henden Kosten mit Ausnahme von
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffe sowie
für bezogene Waren, soweit es sich nicht um Aufwendung-
en zur Betriebserhaltung oder um Mindest- und Vorhalte-
gebühren für Energiefremdbezug handelt;
b) Umsatz- und Verbrauchssteuern, Ausfuhrzöllen;
c) Paketporti und sonstigen Ausgangsfrachten, soweit sie
nicht aufgrund fortlaufender vertraglicher Verpflichtungen
ohne Rücksicht auf den Umsatz von Waren zu entrichten
sind;
d) umsatzabhängigen Versicherungsprämien;
e) umsatzabhängigen Lizenzgebühren und umsatzabhän-
gigen Erfindervergütungen;
f) Kosten, die mit dem eigentlichen Betrieb nicht zusam-
menhängen, z.B. aus Kapital-, Spekulations- oder Grund-
stücksgeschäften;
g) Vertrags- und Konventionalstrafen.

§ 4 Versicherte Schäden und Gefahren

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für die dem Ver-
sicherungsnehmer entstandenen Mehrkosten (§ 2) und/
oder den Ertragsausfall (§ 3), wenn infolge eines nach den
Bedingungen des Vertrages nach Teil HW und/ oder Teil
SW ersatzpflichtigen Schadens
a) die technische Einsatzmöglichkeit einer nach Teil HW
versicherten Sache unterbrochen oder beeinträchtigt ist;

b) die Einsatzmöglichkeit von gemäß Teil SW versicherten
Datenträgern, Daten und Programmen unterbrochen oder
beeinträchtigt ist.

2. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen keine Entschädigung für Mehrkosten und/oder
Ertragsausfall durch
a) die in Teil AT § 2 Nr. 3 genannten Gefahren;
b) Sachschäden an Sachen gemäß Teil HW § 1 Nr. 1.3.1;
c) Forderungen, die aus gesetzlichen und vertraglichen
Haftpflichtansprüchen oder aus sonstigen vertraglichen
Ansprüchen Dritter (z.B. Konventionalstrafen für nicht er-
brachte Leistungen) entstehen;
d) Mängel an versicherten Sachen/Daten gemäß Teil
HW/SW, die beim Abschluss der Versicherung bereits vor-
handen waren und dem Versicherungsnehmer oder dessen
Repräsentanten bekannt sein mussten;
e) vorausgeplante Abschaltungen von versicherten Sa-
chen/Daten gemäß Teil HW/SW und Netz-Dienstleistungen,
die dem Versicherungsnehmer oder dessen Repräsen-
tanten bekannt sein mussten (z.B. zu Wartungszwecken);
f) Konkurs, Liquiditätsengpässe sowie Streik oder Aus-
sperrung beim Versicherungsnehmer oder bei einem
Netzbetreiber, Service-Provider oder Kommunikations-
partner;
g) Umstellung auf neue IT-Verfahren oder Erprobung/Test
von neuen IT-Verfahren sowie Fehler in Programmen oder
inkompatible Software beim Versicherungsnehmer oder
bei einem Netzbetreiber, Service-Provider oder Kommu-
nikationspartner;
h) behördliche Wiederaufbau- oder Betriebsbeschrän-
kungen für versicherte Sachen/Daten gemäß Teil HW/SW;
i) Programme oder Dateien mit Schadenfunktion wie z.B.
Computerviren, Würmer, Trojanische Pferde,
sowie für Mehrkosten/Ertragsausfall,
j) die für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
der vom Schaden betroffenen Sachen/Daten selbst ent-
stehen;
k) insoweit, als sie darauf beruhen, dass vom Schaden be-
troffene Sachen/Daten anlässlich der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung geändert, verbessert oder über-
holt werden;
l) insoweit, als sie auf Verderb, Zerstörung oder Beschädi-
gung von Rohstoffen oder Halb- oder Fertigfabrikaten be-
ruhen.

§ 5 Versicherungssumme; Unterversicherungsverzicht

1. Die Versicherungssumme beträgt 50 % der für den Teil
HW im Versicherungsvertrag dokumentierten Versiche-
rungssumme, mind. 25.000 EUR.
2. Abweichend von § 56 VVG verzichtet der Versicherer auf
den Einwand der Unterversicherung.

§ 6 Haftzeit

Der Versicherer haftet für die Mehrkosten und den Er-
tragsausfall, der innerhalb der Haftzeit entsteht. Die Haft-
zeit beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt, von
dem an der Schaden (§ 4 Nr. 1) für den Versicherungs-
nehmer frühestens erkennbar war, spätestens jedoch mit
Beginn des Unterbrechungsschadens.

§ 7 Selbstbehalt

1. Sofern im Versicherungsvertrag nichts anderes verein-
bart ist, beträgt der Selbstbehalt 2 Arbeitstage.

2. Der Versicherungsnehmer hat dabei den Teil selbst zu
tragen, der sich zum Gesamtbetrag verhält wie der zeit-
liche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeitraum der Unterbre-
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chung oder Beeinträchtigung der Einsatzmöglichkeit der
versicherten Sachen/Daten gemäß Teil HW/SW.

3. In der Berechnung werden für den Gesamtzeitraum der
Unterbrechung nur Zeiten berücksichtigt, in denen im ver-
sicherten Betrieb gearbeitet wird oder ohne Eintritt des
Versicherungsfalles gearbeitet worden wäre. Der Gesamt-
zeitraum endet spätestens mit Ablauf der Haftzeit.

§ 8 Entschädigungsberechnung

1. Der Versicherer leistet je Versicherungsfall Entschädi-
gung für tatsächlich aufgewendete Mehrkosten (§ 2)
und/oder Ertragsausfall (§ 3)
- bis zur im Vertrag vereinbarten Versicherungssumme,
für Schäden gemäß § 4 Nr. 1 b) insgesamt jedoch nicht
mehr als 500.000 EUR

- je Arbeitstag jedoch nicht mehr als 5.000 EUR.

2. Die Höchstentschädigung je Versicherungsfall ergibt sich
aus der Multiplikation der Höchstentschädigung je Ar-
beitstag mit der Anzahl der Arbeitstage an denen gear-
beitet worden wäre, wenn nicht die Einsatzmöglichkeit der
versicherten Sachen/Daten gemäß Teil HW/SW infolge des
Schadens (§ 4) unterbrochen oder beeinträchtigt gewesen
wäre, höchstens jedoch für die vereinbarte Haftzeit (§ 6)
abzüglich Selbstbehalt (§ 7). Die Höchstentschädigung be-
inhaltet sämtliche für den Versicherungsfall aufzuwen-
dende Kosten.

3. Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung füh-
ren.

Bei der Feststellung des Ausfallschadens sind alle Um-
stände zu berücksichtigen, die den Gang und das Ergebnis
des Betriebes während der Haftzeit günstig oder ungünstig
beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung oder
Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre. Betriebsgewinn
und fortlaufende Kosten sind insbesondere nicht zu erset-
zen, soweit sie wegen geplanter oder notwendiger Revi-
sionen, Überholungsarbeiten oder Änderungen ohnehin
nicht erwirtschaftet worden wären. Kosten werden nur er-
setzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich notwendig oder
wirtschaftlich begründet ist.

§ 9 Schadenminderungskosten

1. Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer macht, um
den Schaden abzuwenden oder zu mindern, hat der Versi-
cherer zu ersetzen,
1.1. soweit sie den Umfang der Entschädigungspflicht des
Versicherers verringern oder
1.2. soweit der Versicherungsnehmer sie den Umständen
nach für geboten halten durfte.
2. Die Aufwendungen werden jedoch nicht ersetzt,
2.1. soweit der Versicherungsnehmer durch sie über den
versicherten Betriebsgewinn und die versicherten Kosten
hinaus Nutzen erzielt oder
2.2. soweit sie zusammen mit der Entschädigung den Be-
trag übersteigen, der ohne die Schadenminderungsmaß-
nahmen höchstens zu entschädigen gewesen wäre, es sei
denn, dass die darüber hinausgehenden Aufwendungen auf
einer Weisung des Versicherers beruhen.

Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) dem
Handelsgesetzbuch (HGB) und der Zivilprozeßordnung (ZPO)

§ 5 VVG (1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins
vom Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, so
gilt die Abweichung als genehmigt, wenn der Versiche-
rungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang
des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht.
(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer bei Aus-
händigung des Versicherungsscheins darauf hingewiesen
hat, dass Abweichungen als genehmigt gelten, wenn der
Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach
Empfang des Versicherungsscheins schriftlich wider-
spricht. Der Hinweis hat durch besondere schriftliche Mit-
teilung oder durch einen auffälligen Vermerk in dem Versi-
cherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versiche-
rungsscheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die
einzelnen Abweichungen ist besonders aufmerksam zu
machen.
(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2
nicht entsprochen, so ist die Abweichung für den Versi-
cherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt des Versi-
cherungsantrags insoweit als vereinbart anzusehen.

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungs-
nehmer darauf verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums an-
zufechten, ist unwirksam.

§ 5 a VVG (1) Hat der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer bei Antragstellung die Versicherungsbedingungen
nicht übergeben oder eine Verbraucherinformation nach
§ 10 a des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so
gilt der Vertrag auf der Grundlage des Versicherungs-
scheins, der Versicherungsbedingungen und der weiteren
für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinforma-
tion als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der
Unterlagen schriftlich widerspricht. Satz 1 ist nicht auf
Versicherungsverträge von Pensionskassen anzuwenden,
die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen. § 5 bleibt
unberührt.
(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versiche-
rungsnehmer der Versicherungsschein und die Unterlagen
nach Absatz 1 vollständig vorliegen und der Versiche-
rungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins
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schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das Wi-
derspruchsrecht, den Fristbeginn und die Dauer belehrt
worden ist. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen
obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung der Frist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Abweichend
von Satz 1 erlischt das Recht zum Widerspruch jedoch ein
Jahr nach Zahlung der ersten Prämie.
(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des
Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz, so
kann der Verzicht auf Überlassung der Versicherungsbe-
dingungen und der Verbraucherinformationen bei Ver-
tragsschluss vereinbart werden. Die Unterlagen sind dem
Versicherungsnehmer auf Anforderung, spätestens mit
dem Versicherungsschein zu überlassen. Wenn der Versi-
cherungsvertrag sofortigen Versicherungsschutz gewährt,
hat der Versicherungsnehmer insoweit kein Widerspruchs-
recht nach Absatz 1.

§ 6 VVG (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung
einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versiche-
rungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein
soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die
Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der
Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn,
dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist.
Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so
kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht be-
rufen.
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versiche-
rungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr
oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem Versiche-
rer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer
auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn
die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versi-
cherungsfalls oder den Umfang der ihm obliegenden Leis-
tung gehabt hat.
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass
eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des
Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen
ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der
Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Ver-
letzung Einfluss weder auf die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der
dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei
Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt
sein soll, ist unwirksam.

§ 8 VVG (1) Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versiche-
rungsverhältnis als stillschweigend verlängert gilt, wenn
es nicht vor dem Ablaufe der Vertragszeit gekündigt wird,
ist insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung
auf mehr als ein Jahr erstrecken soll.
(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit
eingegangen (dauernde Versicherung), so kann es von
beiden Teilen nur für den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode gekündigt werden. Die Kündigungsfrist muss
für beide Teile gleich sein und darf nicht weniger als einen
Monat, nicht mehr als drei Monate betragen. Auf das Kün-
digungsrecht können die Parteien in gegenseitigem Ein-
verständnis bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten.
(3) Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von
mehr als fünf Jahren eingegangen worden ist, kann zum
Ende des fünften oder jedes darauf folgenden Jahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Krankenversicherung.

(4) Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versi-
cherungsverhältnis mit einer längeren Laufzeit als einem
Jahr geschlossen, so kann der Versicherungsnehmer in-
nerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab Unterzeichnung
des Versicherungsantrages seine auf den Vertragsab-
schluss gerichtete Willenserklärung schriftlich widerrufen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der
Versicherer den Versicherungsnehmer über sein Wider-
rufsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die Beleh-
rung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die Be-
lehrung, so erlischt das Widerrufsrecht einen Monat nach
Zahlung der ersten Prämie. Das Widerrufsrecht besteht
nicht, wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des
Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz
gewährt oder wenn die Versicherung nach dem Inhalt des
Antrages für die bereits ausgeübte gewerbliche oder selb-
ständige berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers
bestimmt ist.
(5) Bei der Lebensversicherung kann der Versicherungs-
nehmer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach Ab-
schluss des Vertrages vom Vertrag zurücktreten. Zur
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der
Rücktrittserklärung. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn
der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein
Rücktrittsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die
Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die
Belehrung, so erlischt das Rücktrittsrecht einen Monat
nach Zahlung der ersten Prämie. Die Sätze 1 bis 4 finden
keine Anwendung auf Versicherungsverhältnisse bei Pen-
sionskassen, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen be-
ruhen.
(6) Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der
Versicherungsnehmer ein Widerspruchsrecht nach § 5 a
hat.

§ 12 VVG (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag
verjähren in zwei Jahren, bei der Lebensversicherung in
fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des
Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden kann.
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem
Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis
zum Eingang der schriftlichen Entscheidung des Versiche-
rers gehemmt.
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb
von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird. Die
Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch un-
ter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen
Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat.

§ 16 VVG (1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schlie-
ßung des Vertrags alle ihm bekannten Umstände, die für
die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer
anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die ge-
eignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Ver-
trag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach
welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich ge-
fragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.
(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erhebli-
chen Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer von
dem Vertrage zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die An-
zeige eines erheblichen Umstandes deshalb unterblieben
ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des
Umstandes arglistig entzogen hat.
(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer
den nicht angezeigten Umstand kannte oder wenn die An-
zeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers un-
terblieben ist.
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§ 17 VVG (1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch
dann zurücktreten, wenn über einen erheblichen Umstand
eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist.
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit
dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Ver-
schulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht
worden ist.

§ 18 VVG Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrum-
stände an Hand schriftlicher, von dem Versicherer ge-
stellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen
unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem
nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Fall arglistiger
Verschweigung zurücktreten.

§ 19 VVG Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten
oder von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht ge-
schlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des Versiche-
rers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters,
sondern auch die Kenntnis und die Arglist des Versiche-
rungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann
sich darauf, dass die Anzeige eines erheblichen Um-
standes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig ge-
macht ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm
selbst ein Verschulden zur Last fällt.

§ 20 VVG (1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats
erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem
der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht
Kenntnis erlangt.
(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem
Versicherungsnehmer. Im Falle des Rücktritts sind, soweit
dieses Gesetz nicht in Ansehung der Prämie ein anderes
bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die empfan-
genen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist
von der Zeit des Empfangs an zu verzinsen.

§ 21 VVG Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versi-
cherungsfall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung
zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in
Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen
Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 22 VVG Das Recht des Versicheres, den Vertrag wegen
arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten,
bleibt unberührt.

§ 23 VVG (1) Nach dem Abschluss des Vertrags darf der
Versicherungsnehmer nicht ohne Einwilligung des Versi-
cherers eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass
durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers
vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr er-
höht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige
zu machen.

§ 24 VVG (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vor-
schrift des § 23 Abs. 1, so kann der Versicherer das Versi-
cherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschul-
den des Versicherungsnehmers, so braucht dieser die
Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monats gegen sich
gelten zu lassen.
(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in wel-
chem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt
ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

§ 25 VVG (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung
der Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur

Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhö-
hung der Gefahr eintritt.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen,
wenn die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch
auch in diesem Falle von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn die in § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht
unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt, in welchem die
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, eintritt,
es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der
Gefahr bekannt war.
(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt
auch dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versi-
cherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn
die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des
Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des
Versicherers gehabt hat.

§ 26 VVG Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine
Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhö-
hung der Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder
durch ein Ereignis, für welches der Versicherer haftet, oder
durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird.

§ 27 VVG (1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrags eine
Erhöhung der Gefahr unabhängig von dem Willen des Ver-
sicherungsnehmers ein, so ist der Versicherer berechtigt,
das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kün-
digungsfrist von einem Monat zu kündigen. Die Vor-
schriften des § 24 Abs. 2 finden Anwendung.
(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhö-
hung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unver-
züglich Anzeige zu machen.

§ 28 VVG (1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige
nicht unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in wel-
chem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen,
wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkte be-
kannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versi-
cherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist
oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den
Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der
Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 29 VVG Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt
nicht in Betracht. Eine Gefahrerhöhung kommt auch dann
nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart
anzusehen ist, dass das Versicherungsverhältnis durch die
Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll.

§ 29 a VVG Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch
Anwendung auf eine in der Zeit zwischen Stellung und An-
nahme des Versicherungsantrags eingetretene Gefahrer-
höhung, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrags
nicht bekannt war.

§ 30 VVG (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der
Versicherer nach den Vorschriften dieses Titels zum Rück-
tritt oder zur Kündigung berechtigt ist, in Ansehung eines
Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich
die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das
Recht des Rücktritts oder der Kündigung für den übrigen
Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der
Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen
nicht geschlossen haben würde.
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(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts
oder der Kündigung in Ansehung eines Teiles der Gegen-
stände oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungs-
nehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis in Anse-
hung des übrigen Teiles zu kündigen; die Kündigung kann
nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der
Versicherungsperiode geschehen, in welcher der Rücktritt
des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird.
(3) Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder
Personen, auf welche sich die Versicherung bezieht, die
Voraussetzungen vor, unter denen der Versicherer wegen
einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung
von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, so findet auf die
Befreiung die Vorschrift des Absatzes 1 entsprechende
Anwendung.

§ 38 VVG (1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht
rechtzeitig gezahlt, so ist der Versicherer, solange die
Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die
Prämie nicht innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeits-
tage an gerichtlich geltend gemacht wird.
(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falls noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 39 VVG (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer
auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von min-
destens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung ge-
nügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift.
Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach den Ab-
sätzen 2, 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine
Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften
erfolgt, ist unwirksam.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein
und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit
der Zahlung der Prämie oder der geschuldeten Zinsen oder
Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.
(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzuge ist,
das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen. Die Kündigung kann bereits bei der
Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, dass sie
mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs-
nehmer in diesem Zeitpunkte mit der Zahlung im Verzuge
ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung
ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der Kündigung
fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit
der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb ei-
nes Monats nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung
nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits einge-
treten ist.
(4) Soweit die in den Absätzen 2, 3 bezeichneten Rechts-
folgen davon abhängen, dass Zinsen oder Kosten nicht
gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn die Fristbe-
stimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der Kosten
angibt.

§ 40 VVG (1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen
Verletzung einer Obliegenheit oder wegen Gefahrerhöhung
auf Grund der Vorschriften des zweiten Titels durch Kün-
digung oder Rücktritt aufgehoben oder wird der Versiche-
rungsvertrag durch den Versicherer angefochten, so ge-
bührt dem Versicherer gleichwohl die Prämie bis zum
Schluss der Versicherungsperiode, in der er von der Ver-
letzung der Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder von
dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Wird die
Kündigung erst in der folgenden Versicherungsperiode

wirksam, so gebührt ihm die Prämie bis zur Beendigung des
Versicherungsverhältnisses.
(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht recht-
zeitiger Zahlung der Prämie nach § 39 gekündigt, so ge-
bührt dem Versicherer die Prämie bis zur Beendigung der
laufenden Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer
nach § 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine angemessene
Geschäftsgebühr verlangen.
(3) Endigt das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird
es vom Versicherer auf Grund einer Vereinbarung nach
§ 14 gekündigt, so kann der Versicherungsnehmer den auf
die Zeit nach der Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für
diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

§ 48 VVG (1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag ver-
mittelt oder abgeschlossen, so ist für Klagen, die aus dem
Versicherungsverhältnis gegen den Versicherer erhoben
werden, das Gericht des Ortes zuständig, wo der Agent zur
Zeit der Vermittlung oder Schließung seine gewerbliche
Niederlassung oder in Ermangelung einer gewerblichen
Niederlassung seinen Wohnsitz hatte.
(2) Die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit kann durch
Vereinbarung nicht ausgeschlossen werden.

§ 51 VVG (1) Ergibt sich, dass die Versicherungssumme den
Wert des versicherten Interesses (Versicherungswert) er-
heblich übersteigt, so kann sowohl der Versicherer als auch
der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung
der Überversicherung die Versicherungssumme, unter
verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger
Wirkung, herabgesetzt wird.
(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder
durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krie-
ges verursacht oder ist sie die unvermeidliche Folge eines
Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das Verlangen
nach Absatz 1 mit Wirkung vom Eintritt der Überversiche-
rung ab stellen.
(3) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der
Absicht, sich aus der Überversicherung einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag
nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der
Schließung des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hat-
te, die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode,
in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 55 VVG Der Versicherer ist, auch wenn die Versiche-
rungssumme höher ist als der Versicherungswert zur Zeit
des Eintritts des Versicherungsfalls, nicht verpflichtet, dem
Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens
zu ersetzen.

§ 56 VVG Ist die Versicherungssumme niedriger als der
Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalls (Unterversicherung), so haftet der Versicherer
für den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versiche-
rungssumme zu diesem Wert.

§ 58 VVG (1) Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
bei mehreren Versicherern Versicherung nimmt, hat jedem
Versicherer von der anderen Versicherung unverzüglich
Mitteilung zu machen.
(2) In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die
andere Versicherung genommen worden ist, zu bezeichnen
und die Versicherungssumme anzugeben.

§ 59 VVG (1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei
mehreren Versicherern versichert und übersteigen die
Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert
oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne
Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den
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Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Versi-
cherer in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass
dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Be-
trag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage ob-
liegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen nicht mehr
als den Betrag des Schadens verlangen kann.
(2) Die Versicherer sind im Verhältnisse zueinander zu
Anteilen nach Maßgabe der Beträge verpflichtet, deren
Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber ver-
tragsmäßig obliegt. Findet auf eine der Versicherungen
ausländisches Recht Anwendung, so kann der Versicherer,
für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen
Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend
machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden
Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung
in der Absicht genommen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in die-
ser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer
gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags
von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum
Schluss der Versicherungsperiode, in welcher er diese
Kenntnis erlangt.

§ 60 VVG (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag,
durch welchen die Doppelversicherung entstanden ist,
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversicherung
geschlossen, so kann er verlangen, dass der später ge-
schlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungs-
summe unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere
Versicherung nicht gedeckt ist.
(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungen der Versicherungswert gesunken ist. Sind je-
doch in diesem Falle die mehreren Versicherungen gleich-
zeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen
worden, so kann der Versicherungsnehmer nur verhältnis-
mäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und Prä-
mien verlangen.
(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem
Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der sie ver-
langt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die Herabset-
zung zu verlangen, erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er
von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat.

§ 62 VVG (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei
dem Eintritt des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die
Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat,
wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen ein-
zuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von
ihnen entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der
Versicherungsnehmer nach eigenem pflichtmäßigen Er-
messen zu handeln.
(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten
verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob-
fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung
insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch
bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht geringer
gewesen wäre.

§ 66 VVG (1) Der Versicherer hat die Kosten, welche durch
die Ermittlung und Feststellung des ihm zur Last fallenden
Schadens entstehen, dem Versicherungsnehmer insoweit
zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen nach
geboten war.
(2) Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch
die Zuziehung eines Sachverständigen oder eines Bei-

standes entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstatten,
es sei denn, dass der Versicherungsnehmer nach dem
Vertrag zu der Zuziehung verpflichtet war.
(3) Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer
zur Last fallenden Kosten nur nach dem in den §§ 56, 57
bezeichneten Verhältnis zu erstatten.

§ 67 VVG (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch
auf Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht
der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem
Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers gel-
tend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer sei-
nen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung
des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der Versiche-
rer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem
Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.
(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft
lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang aus-
geschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

§ 68 VVG (1) Besteht das versicherte Interesse bei dem
Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Ver-
sicherung für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein
künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur
Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Ver-
pflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer
kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie,
die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem
der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis
erlangt.
(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine
behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg oder
ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge
eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der
Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht.
(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versiche-
rungsfall eingetreten ist, so gebührt dem Versicherer die
Prämie für die laufende Versicherungsperiode.

§ 69 VVG (1) Wird die versicherte Sache von dem Versi-
cherungsnehmer veräußert, so tritt an Stelle des Veräuße-
rers der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts
laufende Versicherungsperiode entfällt, haften der Ver-
äußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.
(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versi-
cherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forderungen
die Veräußerung erst dann gegen sich gelten zu lassen,
wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der
§§ 406 bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuches finden ent-
sprechende Anwendung.

§ 70 VVG (1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber
das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht er-
lischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Mo-
nats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der
Veräußerung Kenntnis erlangt.
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhält-
nis zu kündigen; die Kündigung kann nur mit sofortiger
Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt,
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wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb
ausgeübt wird; hatte der Erwerber von der Versicherung
keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum
Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in
welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis er-
langt.
(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser
Vorschriften gekündigt, so hat der Veräußerer dem Versi-
cherer die Prämie zu zahlen, jedoch nicht über die zur Zeit
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses laufende
Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des Erwerbers
für die Prämie findet in diesen Fällen nicht statt.

§ 71 VVG (1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unver-
züglich anzuzeigen. Wird die Anzeige weder von dem Er-
werber noch von dem Veräußerer unverzüglich gemacht,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem
Versicherer hätte zugehen müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt
bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt be-
kannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versi-
cherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist.

§ 79 VVG (1) Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes
die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers
von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten
des Versicherten in Betracht.
(2) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist
oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versiche-
rungsnehmers nicht tunlich war.
(3) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten geschlossen und bei der Schließung den
Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, so
braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen
des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten
zu lassen.

§ 247 BGB (1) Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent. Er
verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres
um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der
letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder
gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentral-
bank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halb-
jahrs.
(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basis-
zinssatz unverzüglich nach den in Absatz 1 Satz 2 genann-
ten Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt.

§ 280 BGB (1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem
Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hier-
durch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht,
wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten
hat.
(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann
der Gläubiger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung
des § 286 verlangen.
(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger
nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des
§ 282 oder des § 283 verlangen.

§ 286 BGB (1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des
Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt,
so kommt er durch die Mahnung in Verzug. Der Mahnung
stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die
Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich.

(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn

1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt
ist,

2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine
angemessene Zeit für die Leistung in der Weise be-
stimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem
Kalender berechnen lässt,

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig
verweigert,

4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beider-
seitigen Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs
gerechtfertigt ist.

(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätes-
tens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach
Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen
Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber einem
Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen
in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hin-
gewiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der
Rechnung oder Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt
der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30
Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in
Verzug.
(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Lei-
stung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu
vertreten hat.

§ 288 BGB (1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht
beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund
höhere Zinsen verlangen.
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht
ausgeschlossen.

§ 352 HGB (1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Ein-
schluss der Verzugszinsen, ist bei beiderseitigen Handels-
geschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das gleiche gilt,
wennfür eine Schuld aus einem solchen Handelsgeschäfte
Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.
(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung
von Zinsen ohne Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so
sind darunter Zinsen fünf vom Hundert für das Jahr zu
verstehen.

§ 13 ZPO Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird
durch den Wohnsitz bestimmt.

§ 17 ZPO (1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden,
der Korporationen sowie derjenigen Gesellschaften, Ge-
nossenschaften oder anderen Vereine und derjenigen Stif-
tungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche
verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt.
Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo
die Verwaltung geführt wird.
(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand
bei dem Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Be-
hörden, wenn sie als solche verklagt werden können, bei
dem Gericht ihres Amtssitzes.
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen
bestimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in an-
derer Weise besonders geregelter Gerichtsstand zulässig.

§ 21 ZPO Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer
Handlung oder eines anderen Gewerbes eine Niederlas-
sung, von der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen
werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den Ge-
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schäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem
Gericht des Ortes erhoben werden, wo die Niederlassung
sich befindet.

§ 29 ZPO (1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhält-
nis und über dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes
zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die
Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute,
die nicht zu den in § 4 des Handelsgesetzbuches bezeich-
neten Gewerbebetreibenden gehören, juristische Personen
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sonder-
vermögen sind.
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